
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG  
nach § 34 Abs. 1 des Meldegesetzes 

zur Bundestagswahl im September 2013 
(Gruppenauskünfte) 

 
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Meldegesetzes (MG) von Baden-Württemberg darf die Meldebehörde 
Parteien und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen in 
den sechs vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, 
Doktorgrad und Anschriften von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammensetzung 
das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist.  
 
Den Betroffenen ist gegen die Weitergabe oder Nutzung ihrer Daten ein Widerspruchsrecht 
eingeräumt. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei der 

 

Stadtverwaltung Tengen Einwohnermeldeamt 
Marktstraße 1, Zimmer 28 bis zum 28. Februar 2013 eingelegt werden. 

 

Der Widerspruch hat bis zu seinem ausdrücklichen Widerruf Gültigkeit, d. h. bereits früher im 
Zusammenhang mit den genannten Wahlen eingelegte Widersprüche haben weiterhin Gültigkeit. 
 
Tengen, den 31. Januar 2013 gez.:  Groß, Bürgermeister  
 

Hinweis: 
Auf den gleichlautenden Anschlag an der Verkündungstafel am Rathaus Tengen, Marktstraße 1, 
78250 Tengen wird hiermit hingewiesen.  
 
 

 
TÜV SÜD SINGEN - Voranzeige –  

Hauptuntersuchung der land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen gem. § 29 StVZO 
 

 
Nachfolgend geben wir Ihnen die Termine zur Überprüfung gem. § 29 StVZO fälligen  land- oder 
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und ungebremste Anhänger in der Gesamtstadt Tengen bekannt:  
 

 Tengen: Mittwoch, 20.02.2013    08.00 Uhr -11.30 Uhr  
 

 Beuren a.R. Mittwoch, 20.02.2013  13.00 Uhr -15.00 Uhr  
 

 Blumenfeld: Montag, 18.02.2013 12.30 Uhr – 13.30 Uhr  
 

 Büßlingen: Dienstag, 19.02.2013 13.00 Uhr – 14.00 Uhr  
 

 Watterdingen: Mittwoch, 20.02.2013  08.00 Uhr – 11.30 Uhr+13.00 Uhr – 14.00 Uhr  
 

 Weil: Montag, 18.02.2013  14.00 Uhr – 16.30 Uhr  
 

 Wiechs a.R.: Dienstag, 19.02.2013  08.00 Uhr – 09.00 Uhr  
 

 Uttenhofen: Dienstag, 19.02.201  9.15 Uhr – 12.00 Uhr  
 

RATHAUS  T E N G E N   GESCHLOSSEN ! 
 

Das Rathaus in Tengen ist am Rosenmontag, den 11. Februar 2013 ganztägig geschlossen . 
Wir bitten um Beachtung. 

LEERUNG DER WERTSTOFFTONNE 
 

Die nächste Leerung der Wertstofftonne ist am Donnerstag, den 14. Februar 2013 in der 
Gesamtstadt Tengen.  
 
 

B I O M Ü L L A B F U H R   
   

Die nächste Abfuhr von Biomüll ist am Montag, den 18. Februar 2013 in der Gesamtstadt Tengen. 



 
LEERUNG DER  BLAUEN TONNE  -Voranzeige- 

  

Die Leerung der Blauen Tonne in der Gesamtstadt Tengen ist am Dienstag, den 19. Februar 2013: 
 
 
 

LEERUNG DER RESTMÜLLTONNE -Voranzeige- 
 

Die Leerung der Restmülltonne in der Gesamtstadt Tengen ist am Mittwoch, den 20. Februar 2013: 
 

FÄLLIGKEIT GEMEINDEFORDERUNG 
 

Am 15.02.2013 wird die erste Rate Grund- u. Gewerbesteuer zur Zahlung fällig. Falls 
zwischenzeitlich keine Änderungen eingetreten sind ist der Grundsteuerbetrag  aus dem letzten 
schriftlichen Bescheid vom 03.01.2011 ersichtlich. 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Herdbach III“ Gemarkung Büßlingen mit f 
rühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Der Gemeinderat der Stadt Tengen hat in öffentlicher Sitzung am 14. Januar 2013 beschlossen, für 
Wohnbebauung den Bebauungsplan „Am Herdbach III“ Gemarkung Büßlingen gem. § 2 Abs. 1 
BauGB aufzustellen und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen.  

Lage des Plangebietes: Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Büßlingen und 
umfasst folgende Grundstücke: Flurstücke Nr. 374/1; 374; 369 (teil); Straßengrundstücke 373 (teil) 
und 30 (teil). Es schließt sich im Osten an das bestehende Baugebiet Am Herdbach an. Der 
Planbereich ergibt sich aus nachfolgendem Kartenausschnitt: 

 
 
 
 

 
 

 Anlass der Planung - Ziele und Zwecke der Planung 



Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um den Bedarf an Baugrundstücken im Stadtteil  Büßlingen 
abdecken zu können. Für mehrere Baugrundstücke bestehen bereits konkrete Bauabsichten. Um die 
weitere Eigenentwicklung nicht zu blockieren, sieht die Stadt Tengen dringenden Handlungsbedarf, 
baldmöglichst baureife Grundstücke bereit stellen zu können. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes (Fläche ca. 0,62 Hektar) sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür 
geschaffen werden. Derzeit erfolgt die siebte  Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Tengen, damit die benötigten Wohnbauflächen planerisch ausgewiesen werden können 

 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Gelegenheit zu Äußerung und Erörterung der Planung besteht in der Zeit vom 18. Februar 2013 bis 
einschließlich 04. März 2013 beim Bürgermeisteramt Tengen (Hauptamt) während der öffentlichen 
Zeiten. Die Planunterlagen sind einsehbar im Flur Rathaus Tengen (Untergeschoss vor Zimmer 11). 

Tengen, den 05. Februar 2013      gez.: Groß, Bürgermeister 
Hinweise: 

1. Auf den  Aushang an der Verkündungstafel am Rathaus Tengen, Marktstraße 1 in 78250 
Tengen wird hingewiesen.  

2. Ein weiteres Anschauungsexemplar befindet sich bei der Ortsverwaltung Büßlingen und kann 
dort eingesehen werden zu den dortigen Sprechzeiten. 

 
Standesamtsnachrichten  

Wir trauen uns: 
 
Sebastian Johannes Back und Jaroslava Hladikova, beide wohnhaft Sonnenstraße 4 in Tengen 
 
Andreas Engesser und Simone Huber, beide wohnhaft Gerbeweg 2 in Tengen. 
 

Standesamtsnachrichten Monat Dezember 2012 / Januar 2013 
- Sterbefälle - 

 
29.12.2012    Rupert Josef Frank, Langwiesenstr. 1, Tengen. 
01.01.2013    Erwin Gustav August Christian, Am Steinbach 7, Tengen  
03.01.2013    Katharina Bullinger geb. Frieß, Torstr. 13, Tengen  
 



 

 


